
Vertretungsstelle geht nicht bis zum Ende der
Sommerferien. Ist das rechtens?
Beitrag von „chilipaprika“ vom 12. Juli 2013 09:12

noch ne schlechte Nachricht: beim ALG2 wird der komplette Kalendermonat betrachtet und es
gilt das Zuflussprinzip, es wird also noch aussichtsloser, was zu haben.

allerdings: der 20. august ist das vertragsende wegen Geburtstermin oder so. es kann also sein,
dass der Vertrag nachträglich verlängert wird. war bei mir so. (auch nach dem 1. Februar..)
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